
Anmeldung

für die Erlebnispädagogik-Trainer Ausbildung 2010 
bei

epizentrum e.V. – Zentrum für erlebnispädagogische Initiativen

Hiermit melde ich mich verbindlich für die nachstehenden Veranstaltungen an:

Name .............................................................................................................................

Anschrift..........................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

Tel ...................................................E-Mail ....................................................................

Termine: o  18. - 22.01.2010 Pflichtmodul-Erlebnispädagogik Basics              520,-€

               o   22.- 26.02.2010 Pflichtmodul-Lernprozesse im Abenteuer           520,- €

               o   05.03.2010        Pflichtmodul-Technik / Sicherheit

                                              Kooperations-und Vertrauensaufgaben              110,- €   

               o   22.- 26.03.2010 Zusatzqualifikation-Technik Hochseilgarten       520,- €

               o   08.- 09.05.2010 Zusatzqualifikation-Mobile Seilverspannungen  210,- € 

               (Gewünschtes bitte ankreuzen) 

 Gesamtsumme:       ___________________,- Euro (inkl. Mittagessen)

                                (als gemeinnütziger Verein erheben wir keine Mwst.)        

Veranstaltungsort:   Initiativpark Böblingen                                                                   

Mit  der  Unterzeichnung  gelten  die  umseitigen  und  die  sonstigen  mündlich  oder  schriftlich  festgelegten 
Vereinbarungen sowie Ausbildungskosten als anerkannt.

Datum............................Unterschrift.................................................................................

Bitte einsenden an die Geschäftsstelle:



Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
für den Initiativpark Böblingen
(für Veranstaltungen außerhalb des Initiativparks gelten die Punkte 1,2,3,4,6,A,B,D,E)

1. Art, Umfang und Preis
Zwischen dem Kunden/der Kundin  und EpiZentrum werden Art, Umfang und Preis einer Leistung schriftlich vereinbart.

2. Aufsichtspflicht
Nimmt ein Betreuer einer Organisation an einer Veranstaltung teil, hat er bei Minderjährigen und / oder Behinderten weiterhin die 
Aufsichtspflicht gegenüber seiner Gruppe. Der Kunde versichert, dass bei Minderjährigen sämtliche Einverständniserklärungen 
der Personensorgeberechtigten vorliegen.

3. Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer haftet für die von ihm verursachten Schäden. EpiZentrum haftet nur im 
Rahmen seiner Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf ein Verschulden von 
EpiZentrum oder der von ihm mit der Leitung der Veranstaltung betrauten Personen zurückzuführen sind. Für verloren gegangene 
oder beschädigte Gegenstände der Teilnehmer haftet EpiZentrum nicht.

4. Gesundheit
Es ist erforderlich, eventuelle gesundheitliche oder sonstige Einschränkungen der Teilnehmer beim Veranstalter (EpiZentrum oder 
ein Mieter der Anlage) anzugeben.

5. Platzordnung
Die Anweisungen der Trainer sind unbedingt zu befolgen. Der Genuss von Rauschmitteln jeglicher Art ist unmittelbar vor und 
während eines Trainings untersagt. Die Anlage und das umgebende Gelände sind sauber zu halten. Der Initiativpark befindet sich 
in einem Landschaftsschutzgebiet. Lärm ist mit Rücksicht auf die benachbarte Bildungsstätte zu vermeiden.

6. Anmeldung und Rücktritt
Berücksichtigt werden Anmeldungen entsprechend der Reihenfolge ihres Eingangs. Mit der schriftlichen Buchungsbestätigung 
durch EpiZentrum wird die Anmeldung rechtsverbindlich. Bei Rücktritt bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine 
Rücktrittsgebühr von 20% des vereinbarten Preises fällig. Bei späterem Rücktritt werden 50% und bei Rücktritt am ersten 
Veranstaltungstag oder bei Nicht-Erscheinen 100% erhoben. Sollte eine Veranstaltung aus nicht von EpiZentrum zu vertretenden 
Gründen ausfallen, zahlt EpiZentrum die Veranstaltungsgebühr in voller Höhe zurück. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

7. Einschränkungen der Nutzung
Bei extremen Witterungsverhältnissen (Gewitter, Sturm) muss der Seilparcour verlassen werden.

Für interne (EpiZentrum) und externe (Mieter) Trainer gelten folgende zusätzliche Bestimmungen:

Α. Die Punkte 1 bis 7 dieser Nutzungs- und Geschäftsordnung werden anerkannt.

Β. Zulassung
Die verantwortlichen Trainer müssen über eine von EpiZentrum ausgestellte oder vergleichbare Zertifizierung zum Ropes-Course-
Trainer verfügen. Ein Honorarverhältnis mit EpiZentrum setzt eine Mitgliedschaft im Verein voraus. Für alle Tätigkeiten im Auftrag 
des Vereins sind die Trainer berufshaftpflicht- und unfallversichert. Weitere Ansprüche ergeben sich aus den Bestimmungen zum 
Honorarvertrag. Externe Trainer sind ebenfalls haftpflichtversichert, nicht aber unfallversichert.

Sicherheitsstandards
Es gelten die Sicherheitsstandards für die Einrichtung und Durchführung der Trainingsstationen wie sie im Handbuch zum 
Initiativpark festgelegt sind.

Zuteilung
Die Zuteilung der internen Trainer (EpiZentrum) für eine Veranstaltung geschieht durch die Geschäftsstelle nach Kriterien der 
Qualifizierung, Zeitkapazität, Wunsch- und Wahlrecht des Trainers und des Kunden sowie der Gleichbehandlung.

Programmdesign
Der Haupt-Trainer ist für den Inhalt einer Veranstaltung verantwortlich. Er entwickelt, ggf. mit seinem Co-Trainer, auf der 
Grundlage der Auftragsklärung das Programmdesign.

Anmeldung
Vor Beginn der Veranstaltung ist der Bildungsstätte der verantwortliche Trainer und die Teilnehmerzahl zu benennen (Montag bis 
Freitag). Eine Teilnehmerliste ist im Verlauf der Veranstaltung zu erstellen und anschließend der Geschäftsstelle von EpiZentrum 
zuzusenden.

Χ. Dokumentation
Für jede Veranstaltung ist im Anhang des Handbuchs (deponiert im Lagerschuppen) ein standardisiertes Kurzprotokoll 
anzufertigen. Schäden an der Anlage oder an Geräten sind unverzüglich der Geschäftsstelle von EpiZentrum und der Rezeption 
der Bildungsstätte zu melden.

∆. Materialführung
Mit den Ausrüstungs- und Trainingsmaterialien muss sorgfältig und gewissenhaft umgegangen werden. Nach jeder Veranstaltung 
muss der Seilparcour gegen unbefugtes Benutzen gesichert werden. Die Trainingsgeräte sind ordnungsgemäß im 
Lagerschuppen zu verräumen.

Stuttgart, den 10.04.2000
(aus Gründen der Vereinfachung sind bei der männlichen Formen immer auch die weiblichen eingeschlossen)

  


